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1. LAGE DES PLANUNGSGEBIETES  

Das Plangebiet liegt im Markt Lauterhofen im Landkreis Neumarkt i.d. OPf. am 
südlichen Ortsrand des Ortsteils Engelsberg. Es umfasst Teilflächen des Flurstücks 
143, Gemarkung Engelsberg und hat eine Größe von unter 0,25 ha. Der 
Geltungsbereich ist überwiegend eben und leicht nach Südosten geneigt. Er wird 
überwiegend als Acker genutzt. Eine Teilfläche ist als private Grünfläche (Garten) 
genutzt. 
 
Im Norden und Westen schließt der Einbeziehungsbereich an die gemischte Bebauung 
des Ortsteils Engelsberg an. 

2. PLANUNGSERFORDERNIS 

Der Erlass der Satzung ist zur Abrundung der Bebauung am in Engelsberg erforderlich. 
Der Umfang der Einbeziehungsfläche entspricht einer organischen Entwicklung. 

3. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Der Einbeziehungsbereich schließt direkt an bereits bebaute Flächen an. Er ist durch 
die bauliche Nutzung angrenzender Flächen so geprägt, dass sich die künftige 
Bebauung gem. § 34 BauGB in die Eigenart der Umgebung einfügen lässt.  
 
Im Norden und Westen befindet sich auch Einzelwohnhäuser. Die Prägung durch die 
bisherige bauliche Nutzung nach Maß und Bauweise wird aufgenommen.  

         Abb.: Luftbildkarte (Quelle Bayernatlas) 
 
 
Der Einbeziehungsbereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes 
Lauterhofen als gemischte Baufläche mit einer Ortsrandeingrünung nach Osten und 
Süden dargestellt. 
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Die Darstellung im Flächennutzungsplan entspricht somit der geplanten Nutzung.  
 

 
Abb.: Ausschnitt wirksamer Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 2006 (blauer Kringel Einbezie-
hungsbereich) 

 
In der aktuell festgestellten Fortschreibung des Flächennutzungplanes ist der 
Einbeziehungsbereich als gemische Baufläche dargestellt. 
 

 
Abb.: Ausschnitt Fortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan (Feststellungsbeschluss ist er-
folgt) 

 

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans wurden die Darstellungen 
am südlichen Ortsrand von Engelsberg an die in den letzten Jahren erfolgte Bebauung 
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und damit an den tatsächlichen Bestand angepasst. Dagegen wurde die großflächige 
Ausweisung des im noch wirksamen Flächennutzungsplan zurückgenommen.         

4. BAUFLÄCHEN, ERSCHLIEßUNG  

Der Einbeziehungsbereich hat eine Fläche von ca. 0,25 ha und grenzt im Norden an 
bestehende Wohnbebauung an. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung und die Gestaltung der baulichen Anlagen wird in den 
Grundzügen festgesetzt. Die max. Grundflächenzahl liegt bei 0,4. Die Bebauung 
südlichen Ortsrand von Engelsberg besticht durch ein harmonisches Siedlungsbild und 
besondere landschaftliche Lage, was eine Anpassung der geplanten Bebauung an die 
überkommende Siedlungsstruktur erforderlich macht. Deshalb sind Regelungen zur 
Gebäudekubatur und Gebäudegestaltung notwendig, die eine Anpassung an das 
Ortsbild sicherstellen.  
 
Die Bebauung ist nur mit zwei Vollgeschossen zulässig. Als Dachform ist 
ausschließlich ein symmetrisches Satteldach mit rot bis rotbrauner Dacheindeckung 
zulässig. Damit sichern die getroffenen Festsetzungen einen guten Ausgleich zwischen 
den Anforderungen der Gestaltung des Ortsbildes und den Bedürfnissen nach einer 
guten Ausnutzbarkeit des entstehenden Wohnraumen ab. 
 
Die Verkehrserschließung und der Wasseranschluss erfolgt vom gemeindlichen 
Radweg aus.  
 
Die Erschließung für Abwasser erfolgt über die Ortstraße. In Engelsberg handelt es 
sich bei dem bestehenden Entwässerungsnetzt um ein Trennsystem. Der Anschluss 
des einbezogenen Grundstücks an das bestehende Entwässerungsnetz ist über das 
nördlich angrnezende Grunstück vorgesegen. 
 
Wenn eine Versickerung des Niederschlagswassers angestrebt wird, müssen die was-

serwirtschaftlichen Belange geprüft und beachtet werden. Es muss insbesondere si-

chergestellt werden, dass der Untergrund sich zum Versickern eignet, der Abstand zum 

mittleren Grundwasserflurabstand (ab UK Versickerungsanlage) mindestens einen Me-

ter beträgt und sich keine Verunreinigungen im Boden befinden. Über ein Baugrundgut-

achten ist die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes zu prüfen. Daneben muss auch 

die Behandlungsbedürftigkeit des Regenwassers geprüft und bei der Beurteilung und 

Wahl der Versickerungsart beachtet werden. 

 

Die erlaubnisfreie Versickerung von Dachflächenwasser setzt voraus, dass die Nieder-

schlagswässer nicht von metallgedeckten Bedachungen zum Abfluss kommen. Die 

Maßgaben an die Vorbehandlung des Niederschlagswassers sind zu beachten.  

 

Der Untergrund besteht vorherrschend aus bindigen Lockergesteinen wechselnd mit 

nichtbindigen Lockergesteinen aus Braunerden aus Lösslehm mit Anteilen an Car-

bonatgesteinsschutt des Malm und ist vermutlich mäßig versickerungsfähig. Trotzdem 

sollten möglichst alle Möglichkeiten zur Reduzierung und Rückhaltung des Regenwas-

seranfalls (z. B. durch Zisternen, Gründächer) genutzt werden.  

  

Die Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzfluten/Potenzielle Fließwege bei Stark-

regen (Bayerisches Landesamt für Umwelt) zeigt keine besonderen Gefährdungen. 
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5. UMWELTSCHÜTZENDE BELANGE, EINGRIFFSREGELUNG 

Die Einbeziehungssatzung schafft Baurecht auf bisherigen Außenbereichsflächen. Ent-

sprechend ist die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen gem. § 1a BauGB erforder-

lich. 

 

Der Bedarf an Ausgleichsflächen wurde anhand des Leitfadens „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Ver-

kehr ermittelt. Der Einbeziehungsbereich ist überwiegend eine landwirtschaftlich ge-

nutzte Ackerfläche. An der nördliche Grenze befinden sich gärtnerisch genutzte Grün-

flächen. Diese werden als private Grünfläche mit festgesetzt und bleiben dadurch un-

berührt. Die Gartennutzung gehört zu dem angrenzenden Wohngebäude nördlich des 

Geltungsbereichs. 

 

Um die Eingrünung am Ortsrand aus dem Flächennutzungsplan aufzugreifen, wird die 

Ausgleichsfläche südlich angeordnet, um die geplante Bebauung am Ortsrand ein-

zugrünen und in das Landschaftsbild harmonisch einzubinden. 

 

 

 

 

Ausgleichsflächen 

 

Als Ausgleichsfläche für den zu erwartenden Eingriff soll der Ausgleich auf einer Teilflä-

che der Fl.Nr. 143, Gemarkung Engelsberg erbracht werden. Dafür wird ein Flächen 

von 297 qm in Anspruch genommen. 

 

Entwicklungsziel: min. zweireihige freiwachsende Hecke (siehe Artenliste im Anhang) 

 

Einbeziehungsbereich  

Bestandserfassung/-bewertung Schutzgut Arten und Lebensräume 

Bezeichnung Fläche 

(qm) 

Bewertung  

(WP) 

GRZ/ 

Eingriffsfak-

tor 

Aus-

gleichs- 

bedarf 

(WP) 

A11: Intensiv bewirtschaftete 

Äcker ohne Segetalvegetation 
2.216 2 0,4 1.773 

Summe 2.216   1.773 

 

Ermittlung des Umfangs der zugeordneten Ausgleichsfläche/-maßnahme 

Ausgangszustand 

nach der BNT-Liste 

Prognose-

zustand  

Ausgleichsmaßnahme 

A11: Intensiv 

bewirtschaf-

tete Äcker 

ohne Sege-

talvegetation 

Bewer-

tung 

(WP) 

B112 Meso-

phile Hecke 

Bewer-

tung (WP) 

Fläche 

(qm) 

Auf- 

wertung 

Aus-

gleichs- 

umfang 

(WP) 

2 10 297 8 2.376 

Summe                                                                        297 2.376 
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Der Eingriff ist damit ausgeglichen. 

 

Die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen sind mit Beginn der Erschließungsarbeiten 

umzusetzen. Die fach- und sachgerechte Umsetzung ist vom Markt Lauterhofen sicher-

zustellen. 

 

 

Artenschutz 

 

Die Fläche grenzt direkt an bestehende Bebauung an und wird intensiv landwirtschaft-

lich bewirtschaftet. 

 

Aufgrund der Lage und dem Zustand der Eingriffsfläche ist im Einbeziehungsbereich 

nicht mit Habitaten streng geschützter Arten zu rechnen.  

 

6. IMMISSIONSSCHUTZ 

Im Nahbereich des Einbeziehungsbereichs befinden sich keine landwirtschaftliche Voll-

erwerbsbetriebe mit Rinderhaltung. Auch emittierende gewerbliche Betriebe sind im 

Umfeld nicht vorhanden. 

 

Insofern bestehen keine Konflikte mit dem Immissionsschutz. 

 

Südlich des Geltungsbereichs befinden sich landwirtschaftlich bewirtschaftetet Flä-

chen. Immissionen, die aus einer guten landwirtschaftlichen Praxis heraus entstehen, 

sind zu dulden. 

7. DENKMALSCHUTZ 

Im Geltungsbereich und seinem Umfeld befinden sich keine Bau- oder Bodendenkmä-

ler. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der 

Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denk-

malschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sowie den Bestimmungen des 

Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023 unterliegen. 

 

 

Bearbeiterin: 

 

Lisa Esch 

M.Sc. European Urban Studies  

 
TEAM 4 

Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH 
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Artenliste standortheimischer Gehölze 

 

 

a)  Mittelgroße und kleine Bäume 

  Acer campestre Feldahorn 

  Betula pendula Birke 

  Prunus avium Vogelkirsche 

  Salix caprea Salweide  

  Sorbus aucuparia Vogelbeere 

 

b)  Sträucher 

  Cornus sanguinea Hartriegel 

  Corylus avellana Hasel 

  Crataegus laevigata Weißdorn 

  Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

  Ligustrum vulgare Liguster 

  Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

  Prunus spinosa Schlehe 

  Ribes alpinum Berg-Johannisbeere 

  Rosa canina Hundsrose 

  Salix caprea Salweide 

  Sambucus nigra Holunde 

  Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

 

 


